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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  

wird folgendes festgesetzt: 

chen, die dem 
t unterliegen. Für den Bebauungsplan wird gemäß 

ngsplan festgesetz-
on Bahnbetriebs-

s. 2 Nr. 2 
ungen durch 

rumente und privatrechtliche Regelun-
gen (Vertrag und Baulast) sicherzustellen ist, dass von der derzeit ge-

e Flurstück 188, Flur 8, Gemarkung Opladen („Halle 
Nord“) keine Beeinträchtigung der Allgemeinen  Wohngebiete dieses Be-

rfolgen. 

r baulichen Nutzung  

(gem. § 9 BauGB) 

 

In Ergänzung der Planzeichnung 

1. Gewidmete Bahnanlagen 

Der Bebauungsplan bezieht sich auf gewidmete Bahnflä
Fachplanungsvorbehal
§ 9 (2) Nr. 2 BauGB festgesetzt, dass die im Bebauu
ten Nutzungen erst nach der Freistellung der Flächen v
zwecken in Kraft treten können. 

Für den Bebauungsplan wird des weiteren gemäß § 9 Ab
BauGB festgesetzt, dass vor der Erteilung von Genehmig
wirksame öffentlich-rechtliche Inst

widmeten Bahnfläch

bauungsplanes durch Immissionen e

 

2. Art de

2.1 Allgemeines Wohngebiet (gem. § 4 BauNVO) 

ür alle allgemeinen Wohngebiete fest-
ise zulässigen 

e allgemeinen Wohngebiete WA 1, 
 9 und WA 10 festgesetzt, dass die 

en Nr. 3 "Anla-
 soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke" nur ausnahmsweise zulässig sind. 

 

2.2 Flächen für den Gemeinbedarf (gem. § 9 Abs.1 Nr. 5 BauNVO)

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO wird f
gesetzt, dass die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmswe
Nutzungen 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen 

nicht Bestandteile des Bebauungsplans sind. 

Gemäß §1 Abs.5 BauNVO wird für di
WA 2, WA 3, WA 4, WA 7, WA 8, WA
nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzung
gen für kirchliche, kulturelle,

  

Zweckbestimmung Kindertageseinrichtungen 

Innerhalb des Baugebietes sind Kindertageseinrichtungen mit ihren Ne-
benanlagen und Stellplätzen zulässig. 

 

 

ASS  
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Zweckbestimmung kulturelle Einrichtungen / Jugendpflegeeinrich-

 einschließlich 
Einrichtungen für kulturelle Veranstaltungen sowie Einrichtungen der Ju-
gendpflege mit ihren Nebenanlagen und Stellplätzen zulässig. 

 

0 wird gem. § 9 
öchstzulässige Zahl der Wohneinheiten auf ei-

ne Wohneinheit je Wohnhaus begrenzt. Ausnahmsweise kann eine zwei-
nn diese der Wohnfläche der ers-

bs. 1, Nr. 3 
3, WA 7, WA 8, WA 9und WA 

10auf 300m², die Höchstgröße auf 600m² beschränkt.  

 § 9 Abs. 1, Nr. 3 
, WA 5, WA 6, WA 

. Geschoss (gem. § 20 BauNVO) 

Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 4, WA 7, 
WA 8 und WA 9 ein III. Vollgeschoss bzw. in den allgemeinen Wohnge-

et wird, ist dieses 

ist und ist ein zu-

 

Höhe baulicher Anlagen (gem. § 16 Abs. 3 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Eine Überschreitung der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen insbe-
sondere durch untergeordnete technische Einrichtungen und Dachauf-
bauten kann ausnahmsweise zugelassen werden. Derartige Aufbauten 
müssen von der Traufkante bzw. Außenwand mindestens 0,5 m zurück-
treten. 

 

 

 

tungen 

Innerhalb des Baugebietes sind kulturelle Einrichtungen

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen  

In den WA-Gebieten WA 3, WA 7, WA 8, WA 9 und WA 1
Abs. 1, Nr. 6 BauGB die h

te Wohneinheit zugelassen werden, we
ten Wohneinheit untergeordnet ist.  

 

4. Mindest- und Höchstmaße der Baugrundstücke  

Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird gemäß § 9 A
BauGB innerhalb der WA-Gebiete WA 

Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird gemäß
BauGB innerhalb der WA-Gebiete WA 1, WA 2, WA 4
11 und WA 12 auf 250m² beschränkt.  

 

5. Vollgeschosse im III. oder IV

Sofern in den allgemeinen 

bieten WA 11 bis WA 12 ein IV. Vollgeschoss erricht
Vollgeschoss so auszubilden, dass seine Grundfläche höchstens 2/3 der 
Grundfläche des darunter liegenden Geschosses aufwe
sätzliches Dachgeschoss nicht zulässig.  

(Erläuterungsskizze siehe Anlage 2) 

6. 

ASS  
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7. Stellplätze und Garagen (gem. § 12 Abs.6 BauNVO)

Stellplätze und Garagen sowie Tiefgaragen sind in allen 
und 

 

Baugebieten 
in den Flächen für den Gemeinbedarf nur innerhalb der überbauba-

ren Grundstücksflächen bzw. innerhalb der dafür festgesetzten Flächen 
zulässig.  

auNVO) 

 außerhalb der 
festgesetzten 

Anlagen, die der Versorgung des Gebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme 
owie fernmelde-

baren Grundstücks-

 21 BauGB) 

Die Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden wie folgt festgesetzt: 

ind keine Gründun-
 in diesem Bereich 

mwelteinwir-
n (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräu-
men Anforderungen der Luftschalldämmung einzuhalten. Die erforderli-
chen resultierenden Schalldämmmaße der Außenbauteile ergeben sich 
aus den in der Planzeichnung gekennzeichneten Lärmpegelbereichen. 
Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind 
so auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämmmaße 
aufweisen: 

 

8. Nebenanlagen  
(gem. § 14 Abs.1 Satz 3 BauNVO i.V.m. § 23 Abs.5 B

Oberirdische Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO sind in allen 
Baugebieten und in den Flächen für den Gemeinbedarf
überbaubaren Flächen und außerhalb der als Vorgarten 
Flächen nur bis 30 m³ Größe zulässig.  

und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen s
technische Nebenanlagen sind auf den nicht überbau
flächen ausnahmsweise zulässig. 

 

9. Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte (gem. § 9 Abs. 1 Nr.

G Allg.  Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit  

G An.  Gehrecht zugunsten der Anlieger  

GFL An. Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger, Leitungsrecht zu-
gunsten der Versorgungsträger  

Im Bereich der mit Leitungsrechten zu belastenden Fläche s
gen sowie massive Bodenplatten zulässig, Außerdem dürfen
keine Bäume gepflanzt werden. 

 

10. Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen U
kunge

ASS  
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Nach außen abschließende Bauteile von Räumen, die zu
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, sind so auszufü
die gemäß der Kennzeichnung im Pl

m dauernden 
hren, dass sie 

an und nachfolgender Auflistung an-
geführten Schalldämmmaße aufweisen. 

Lärmpegelbereich Maßge
egel in 

dB(A) 

ndes 
s des 

ußenbauteils in dB von Auf-
enthaltsräumen in Wohnungen.

 

blicher  Erforderliches resultiere
Außenlärmp Schalldämmmaß R`w, re

A

III 61-65 35 

 

Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigke
der gesamten Außen

it vom Verhältnis 
fläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes 

n benutzt wer-
brauchender E-

en für ausrei-

glich der vorstehend verwendeten Begriffe und Verfahren 
wird auf die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", November 1989 (he-

in, zu beziehen 
. Die DIN kann bei 

ung von Bo-
auGB 

zu korrigieren. In Räumen, die überwiegend zum Schlafe
den und in schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffver
nergiequelle ist durch den Einbau von Lüftungseinrichtung
chende Belüftung zu sorgen. 

Hinweis: Bezü

rausgegeben vom Deutschen Institut für Normung Berl
über den Beuth Verlag GmbH 10772 Berlin) verwiesen
dem Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht zu den Geschäftszeiten 
eingesehen werden. 

 

11. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickl
den, Natur und Landschaft (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 B

11.1 Fläche A 1 – Extensive Wiesen 

Im Bereich der als Fläche A1 festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind 
ereich extensive Wiesen auf 50% der 

zu beseitigen. 

chsrasen mit hohem Kräu-
en Rasenflächen 

11.2 Fläche A 1.1 – Kleingebüsche / Hecken

mit Schwerpunkt im nördlichen B
Flächen unter Verwendung von geeignetem Saatgut regionaler Herkunft 
anzulegen, zu entwickeln und zu pflegen. Die extensiven Wiesen sind 
max. bis zu 4mal jährlich zu mähen. Das Schnittgut ist 

Wahlweise können auch artenreiche Gebrau
teranteil (RSM 2.4 V.2005 mit 17% Kräuteranteil) auf all
angelegt, entwickelt und gepflegt werden. 

 

Im Bereich der als Fläche A1.1 festgesetzten öffentlichen Grünflächen 
sind auf 100m² der Fläche ein zusammenhängendes Kleingebüsch an-
zupflanzen und zu entwickeln. Es sind ausschließlich lebensraumtypi-
sche Gehölzarten gem. Pflanzenliste im Anhang zulässig. 

Wahlweise können auch Großsträucher der Mindest-Pflanzqualität Sol. 
4xv. mDb Br 150-200 H350-400cm verwendet oder Schnitthecken bzw. 

ASS  
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Niederhecken bei einer Entwicklungshöhe von 1m bis 1,3
lungsbreite von mindestens 1m auf gleicher Grundfläche a
raumtypischen Gehölz

m und Entwick-
us lebens-

arten der Vorschlagsliste im Anhang gepflanzt und 
entwickelt werden. 

11.3 Fläche A 2 – Gehölzstreifen  

Die mit A2 benannte und zeichnerisch festgesetzte Maßnahmenfläche ist 

 und strukturreich 

damente sind 
echt 

ischer Gehölzar-
twicklung in Ein-

Böschungsfläche vorzubereiten. 

hende Maß-

als pionierwaldartiger Gehölzstreifen mit Trittsteinfunktion und als Rück-
zugsraum für die Fauna des Siedlungsraumes naturnah
mit einer Höhe von bis zu 15m zu entwickeln. 

Die bestehenden Versiegelungen sowie Einbauten, Fun
vollständig zurückzubauen und stark humoser Oberboden profilger
aufzutragen. Die Fläche ist durch Entnahme fremdländ
ten sowie Bodenlockerung für die pionierwaldartige En
heit mit der südlich angrenzenden 

Hinweis: Der landschaftspflegerische Begleitplan und die Begründung 
zum Bebauungsplan enthalten Empfehlungen für weiterge
nahmen, die nicht festgesetzt sind. 

11.4 Fläche A 3 – Entwicklung Gehölzstreifen  

Die mit A3 benannte und zeichnerisch festgesetzte Maßn
unter Erhaltung des Baumbestandes als ergänzender Funktionsraum für 
die Fauna und zur Pflege des Landschaftsbildes in Einhe
grenzenden pionierwaldartigen Gehölzstreifen zu entw
gen. Hierzu sind ortsfeste Einbauten, Befestigungen sow
Scherrasen- und Ziergehölzflä

ahmenfläche ist 

it mit dem an-
ickeln und zu pfle-

ie Zäune, 
chen zu entfernen. Die obere Boden-

schicht ist zur Sicherung der natürlichen Verjüngung zu lockern und dau-
ch Belassung 

halten. Die Anpflanzung von 

 Verjüngung und Rege-

Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

12.1 Baumreihen in den Verkehrsflächen „Planstraße 2 und 6“

erhaft im Sinne einer funktionierenden Regeneration dur
der natürlichen Laubstreu unverdichtet zu er
Bäumen und Sträuchern ist nicht zulässig. Der Gehölzstreifen ist aus-
schließlich aus dem Bestand durch die natürliche
neration zu entwickeln und zu erhalten. 

 

12. 

 

Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche sind mittelkronige Bäume 
nach gärtnerischer Pflanzenauswahl, unter Einbeziehung der Vor-
schlagsliste im Anhang, als Straßenbäume zu pflanzen, zu entwickeln 
und dauerhaft zu erhalten.  

 

 

ASS  
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12.2 Bäume in den Verkehrsflächen „Planstraße 3, 4, 5 und 7“ 

onige Bäume 
Pflanzenauswahl, unter Einbeziehung der Vor-

 Straßenbäume zu pflanzen, zu entwickeln 
 

Innerhalb der festgesetzten Verkehrsfläche sind kleinkr
nach gärtnerischer 
schlagsliste im Anhang, als
und dauerhaft zu erhalten. 

12.3 Stellplatzanlagen in Baugebieten 

Auf Stellplatzanlagen, die nicht durch Tiefgaragen unter
fünf ebenerdig angelegte Stellplätzen zwischen den St
Randbereich ein Baum 2. Ordnung nach gärtnerischer P
unter Einbeziehun

baut sind, sind je 
ellplätzen oder im 

flanzenauswahl 
g der Vorschlagsliste im Anhang zu pflanzen, zu ent-

 und dauerhaft zu erhalten. Dabei sind Baumscheiben in einer 
zu bepflanzen und 

wickeln
Größe von mind. 6 m² anzulegen, mit Bodendeckern 
dauerhaft zu unterhalten. 

12.4 Vorgärten 

Die Vorgartenbereiche sind zeichnerisch wie folgt festgesetzt: ///////// 

Die Vorgartenflächen sind gärtnerisch zu gestalten und 
(z.B. mit Rasen, Sträucher, etc.). Die Versiegelung ist zu
auf die jeweilige Grundstückseinfriedigung, die Grundst
und Hauseingän

zu unterhalten 
 beschränken 

ückszufahrten 
ge. Dabei ist allgemein eine Grundstückszufahrt von 

maximal 3,0 m Breite und ein Hauseingang von maximal 2,50 m Breite 
fahrt von maxi-

lächen im Sinne dieser Festset-
gittersteine, Schotter, Kies und ver-

13. Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

zulässig. Ausnahmsweise ist eine zweite Grundstückszu
mal 3,0 m Breite zulässig. Versiegelte F
zung sind auch Ökopflaster, Rasen
gleichbare Materialien. 

 

Bepflanzungen (gem. § 9 

13.1 Erhaltung von Böschungsbepflanzungen 

Die in der Planzeichnung festgesetzten Böschungshecken oder Pionier-

Innerhalb des Geltungsbereichs sind mit Planzeichen Flächen gem. § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind.  

Für die mittels Planzeichen  X    X    X  gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB ge-
kennzeichneten Teile des Geltungsbereichs wird festgesetzt: 

Für die allgemeinen Wohngebiete wird die vollständige Auskofferung und 
Entsorgung des schadstoffbelasteten Materials und die Winderanfüllung 

waldstreifen sind dauerhaft zu erhalten. 

 

14. Bodenschutz 

ASS  
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mit sauberem, kulturfähigem Boden zur Wiederherstellung des beste-
den Geländeniveaus festgesetzt. 

e von Teilflä-
plan. Hierdurch 

gung der Auffül-

vor Bodeneingriffen die Untere Bodenschutzbehörde und Untere Abfall-
wirtschaftsbehörde zu informieren und die Maßnahme gegebenenfalls 

bs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 4 BauO NW) 

genden Festsetzungen zur baulichen Gestaltung gelten nicht für 
l eine denkmal-

hen

Hinweis: 

Für den gekennzeichneten Bereich besteht mit Ausnahm
chen für den Gemeinbedarf ein verbindlicher Sanierungs
werden die erforderlichen Maßnahmen sowie die Entsor
lungen im Bereich des WA sichergestellt. Des Weiteren ist grundsätzlich 

durch einen Fachgutachter zu begleiten. 

 

15. Gestaltung (gem. § 9 A

Die fol
Baudenkmale und deren Anbauten. Hier ist im Einzelfal
rechtliche Erlaubnis einzuholen. 

15.1 Fassaden 

Fassaden zu festgesetzten Vorgartenflächen sind zu mindestens 20 % 
der geschlossenen Flächen (ohne Fenster und Türen) 
führen.  

in Ziegel auszu-

aterial sind rote, rotbraune, rotbläuliche und dunkelrote Ziegel im 
ssig. Die Fugen sind in grau oder 

z, Metall oder 

Als M
Dünn-(DF) oder Normalformat (NF) zulä
in der Ziegelfarbe zu gestalten. 

Für die restlichen geschlossenen Flächen sind Putz, Hol
Glas zulässig. 

15.2 Dächer 

Die Dachform ist gemäß Planeinschrieb festgesetzt. 

Die Da
Kiesschütt

chdeckung hat in rot, dunkelrot, grau oder schwarz zu erfolgen. 
ungen oder begrünte Dächer sind zulässig. Metallische Dach-

uteile zulässig.  

ässig. Auf-
ässig. Diese An-

sgerichteten 
er Höhe aufweisen. 

15.3 Vorgärten

deckungen sind nur für untergeordnete Ba

Solaranlagen für Solarthermie oder Photovoltaik sind zul
geständerte Anlagen sind bis maximal 1,50 m Höhe zul
lagen müssen zu den zu öffentlichen Verkehrsflächen au
Traufkanten einen Abstand von mindestens ihr

 

Die Vorgartenbereiche sind zeichnerisch festgesetzt.   

In den Vorgärten ist je Grundstück ein kleinkroniger Baum nach gärtneri-
scher Pflanzenauswahl, unter Einbeziehung der Vorschlagsliste im An-
hang zu pflanzen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Vorgär-
ten sind gärtnerisch unter Einbeziehung der Vorschlagsliste im Anhang 
zu gestalten. Sie dürfen höchstens zu 35 % versiegelt sein.  

ASS  
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15.4 Einfriedungen und Nebenanlagen  

In allgemeinen Wohngebieten sind die Einfriedungen zu öffentlichen Ver-
it bis 0,6 m Höhe 

artenbereich 
auerwerk mit maximal 0,6 m Höhe zu-

r Gesamthöhe 

ungen von Müll-
ke, Treppenwangen der Eingangstreppen im 

dunkelrote Ziegel 
gen sind in grau 

Sonstige Einfriedungen in den allgemeinen Wohngebieten und die Ein-
friedungen der Flächen für den Gemeinbedarf sind als Holzlatten-, Ma-
schendraht- und Stabgitterzäune sowie als Laubhecken bis maximal 
2,0 m Höhe zulässig.  

 

kehrsflächen nur als Mauer im Ziegelsichtmauerwerk m
auszuführen.  

Einfriedungen zur seitlichen Grundstücksgrenze im Vorg
sind nur als Mauer im Ziegelsichtm
lässig. Zaunaufsätze oder Handläufe sind nur bis zu eine
der Einfriedung von maximal 1,0 m zulässig.  

Als Material für Mauern und Nebenanlagen wie Abgrenz
sammelplätzen, Müllschrän
Vorgartenbereich sind rote, rotbraune, rotbläuliche und 
im Dünn-(DF) oder Normalformat (NF) zulässig. Die Fu
oder in der Ziegelfarbe zu gestalten. 

ASS  
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HINWEISE 

A Maßnahmen zum Bodenschutz 

Die Plangebietsfläche ist bis auf die Wegeflächen zur Lü
Straße und zur Feldstraße ein Altstandort (ehem

tzenkirchener 
aliges Eisenbahnaus-

nierungsplan er-
urde. 

enschutzbe-
hörde und der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde abzustimmen. Die Fest-

nahmen zum Bodenschutz der schadstoffbelaste-
hen sind in der Begründung zum Bebauungsplan näher erläutert. 

besserungswerk). Für den gesamten Bereich ist ein Sa
stellt worden, der am 13.11.2009 für verbindlich erklärt w

Erforderliche Einzelmaßnahmen sind mit der Unteren Bod

setzungen sowie Maß
ten Fläc

 

B Kampfmittel 

Gemäß Erkenntnis des Kampfmittelbeseitigungsdienste
nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Bode
sind. Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen

s NRW kann 
n vorhanden 
 mechanischen 

Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. eine Sicherheits-
überprüfung durchzuführen. Sämtliche Arbeiten sind mit Vorsicht durch-

en, sobald im Boden auf Widerstand 
n diesem Falle ist umgehend der Fachbereich Recht und 

u benachrichti-

dwassernutzung

zuführen. Sie sind sofort einzustell
gestoßen wird. I
Ordnung bzw. außerhalb der Bürozeiten die Feuerwehr z
gen. 

 

C Grun  

rhandenen Grundwasserverunreinigungen mit Pflanzen-
M) und Chlorier-
einverfügung der 

gefördert wer-

Aufgrund der vo
behandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln (PBS
ten Kohlenwasserstoffen (CKW) wird durch eine Allgem
Stadt Leverkusen verboten, dass im Bereich der allgemeinen Wohnge-
biete und in den Flächen für Gemeinbedarf Grundwasser 
den darf.  

D Bodendenkmalpflege 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologischen Bodenfunde und 
Befunde oder Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus urge-
schichtlicher Zeit sind gemäß des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege 
der Denkmäler im Land Nordrhein Westfalen (Denkmalschutzgesetz 
DSchG) vom 11.03.1980 dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege 
oder der unteren Denkmalbehörde der Stadt Leverkusen unmittelbar zu 
melden. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind zunächst unverän-
dert zu erhalten. Besonders zu beachten sind die §§ 15 und 16 Denk-
malschutzgesetz NW. 

 

ASS  
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Anhang 1:  

Vorschlagsliste für Gehölze und Pflanzthemen 

typische GehölzeLebensraum  

ngBäume I. Ordnu  

ides -Ahorn 
platanus  -Ahorn 

tica Buche 
excelsior emeine Esche 

ylvestris ndkiefer 
aea Trauben-Eiche 

bur tiel-Eiche 
a ter-Linde 

I. Ordnung

Acer plata Sno pitz
do ergAcer pseu B

Fagus silva Rot-
Fraxinus G
Pinus s Sa
Quercus petr
Quercus ro S
Tilia corda Wint

Bäume I  

mpestre eld-Ahorn 
sa chwarz-Erle 

etulus Hainbuche  
um el-Kirsche 

a Eberesche 

her

Acer ca F
Alnus glutino S
Carpinus b
Prunus Vog avi
Sorbus aria Mehlbeere  
Sorbus aucupari

Groß-Sträuc  

as lkirsche 
 avellana 
us monogyna ißdorn  

 
Hülse 

lgare ter  
s  enkirsche  

e 
lis Knack-Weide 

us nigra hwarzer Holunder 

Cornus m Korne
Corylus Hasel 
Crateag We
Hippophae rhamnoides Sanddorn
Ilex aquifolium 
Ligustrum Liguvu s
Prunus padu Traub
Salix caprea Sal-Weid
Salix fragi
Sambuc Sc

Sträucher der Mittelhecken 

Buddleja davidii Sommerflieder 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Cytisus scoparius Besenginster 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche  
Prunus spinosa Schlehe  
Rosa canina Hunds-Rose 
Rosa rubiginosa Wein-Rose  
Sambucus racemosa  Trauben-Holunder 

ASS  
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Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

ume de ckenHochstamm-Bä r Mittelhe  

monogyna 
Holzapfel, auch Kultursorten möglich 

munis ildbirne, auch Kultursorten möglich 

Crateagus Weißdorn 
Malus sylvestris 
Pyrus com W

Gehölze der Schnitthecken 

Acer campestre
betulus

 d-Ahorn 
 Hainbuche 

Cornus mas Kornelkirsche 

s baccata Eibe 

wahl zur Straßen- und Stellplatzbe-

Fel
Carpinus 

Crateagus monogyna Weißdorn 
Taxu
 

Gehölze gärtnerischer Pflanzenaus
grünung 

Niederhecken 

a ´Alba´ iße Apfelrose 
tida itida 

kronig

Rosa rugos We
Rosa x rugo Kreuzung R. rugosa x R. n

Bäume – groß  

oides -Ahorn 
 sativa elkastanie 

 

 acerifolia Platane 
etraea 
bur 
a 

 – mittelkronig

Acer platan Spitz
Castan Ed

Gemeine Esche, auch Straßenbaumzüch-
ea

Fraxinus excelsior
tungen 
Platanus x
Quercus Traube p n-Eiche 
Quercus ro Stiel-Eiche 
Tilia cordat Winter-Linde 

Bäume  

 Feld-Ahorn 
ii ung A. japonica x subcordata 

Herzblättrige Erle 
betulus Hainbuche, auch Straßenbaumzüchtungen 

rulata nzan´ 
Sorbus aria Mehlbeere, auch Züchtungen 

Bäume – kleinkronig

Acer campestre
Alnus x spaeth Erlen-Kreuz
Alnus cordata 
Carpinus 
Prunus ser Zierkirsche der Sorte ´Ka

 

Crataegus ´Carrierei´ Apfeldorn 
Crataegus crus-galli Hahnensporn-Weißdorn 
Crataegus laevigata  
Paul’s Scarlet’  Rotdorn 
Prunus serrulata Zierkirsche der Sorten ´Pink Perfection´ 
 

ASS  
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Anhang 2:  

ASS  

    

Vollgeschosse im III. oder IV. Geschoss 

Erläuterung zur Festsetzung 5.

 

Die Skizze ist analog auf IV-geschossige Bebauung anzuwenden. 
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